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Empfehlung zur Vergütung der Behandlung mit aktiver Knie-Bewegungsschiene 
(CAM) in der Domiziltherapie  
 
 

Geltungsbereich              

Die vorliegende Regelung gilt für die Anwendung einer aktiven Knie-Bewegungsschiene CAM 
(CAM = Controlled Active Motion) zu Hause durch den Versicherten, in der sogenannten Domizil-
therapie. 
 
Sie betrifft Produkte, welche dem Versicherten von Drittfirmen (sogenannte Abgabestellen) zur 
Miete abgegeben werden, d. h. von Unternehmen, welche nicht nach Tarifen wie beispielsweise 
SVOT, OSM usw. abrechnen. Die vorliegende Regelung gilt nicht für Leistungserbringer nach Art. 35 
Abs. 2 KVG, mit Ausnahme der in lit. g genannten Abgabestellen. 
 

Ablauf     

Für eine Vergütung sind das Vorliegen einer ärztlichen Verordnung und die Kostengutsprache durch 
den Versicherer notwendig. Die Rechnung der Drittfirma (sogenannte Abgabestelle) ist direkt dem 
Versicherer zuzustellen.  
 
Dem Versicherten darf keine Zusatzrechnung irgendwelcher Art gestellt werden. 
 

Vergütung (Mietregelung) 

Aktive Knie-Bewegungsschiene (CAM)   Miete pro Tag: CHF 8.55 

         (inkl. MwSt.) 
 
Vergütet wird höchstens die auf der ärztlichen Verordnung/Kostengutsprache angegebene Mietdauer. 

In Zusammenhang mit der vorliegenden Vergütung sind sämtliche Ansprüche seitens der Abgabestelle 
abgegolten. 
 
Limitation: 

Die Dauer der Domiziltherapie und somit die Vergütung der Gerätemiete sind zeitlich auf maximal 

60 Tage pro Fall begrenzt. 

 

Bemerkungen 

Das Einhalten des Rückgabetermins ist Sache der vermietenden Drittfirma. 


